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Landgerlcht Darmstsdt

Geschäfts-Nr' 21 S 75109
57 C 393/08 (07) Amtsgericht Langen
Es wlrd gobeten' bet allen Elngaben dlo-
voßtehend€ Geschäftsnummer anzu geben

ANt\rALTSt<ANZLEI

Verkündet am:
10 Februar 2010

Urkundsbeamtinfbeamter der Geachäftsstel le

V o l k e s

Beklagten und Berufungsklägerin'

l m  N a m e n

U r

d e s

t e i l

ln dem Rechtsstreit

Versicherung AG,vertreten durch die Vorstärrde Dr.

Geschäflszeichen: Schd. N r.

Rechtsanwältinnen und RechtsanwälteG

und Berufungsbeklagten,

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin I

hat das Landgericht Darmstadt - 21. Zivilkammer/Berufungskammer -

durch den Präsidenten des Landgerichts Huther,

die Richterin am Landgericht Euler und

den Richter am Landgericht Dr. Lewin

auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 10. Februar 2010

f ü r R e c h t  e r k a n n t :

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Langen vorn

10. März 2009 abgeändert und insgesamt neu gefasst'

zP 11 - Urschrlft und Ausfodiaunq eine (EU-6U-00-DOT) - (05 S5)2

g e g e n
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Die Beklagte wird vefurteilt, an den Ktäger 475,00 € nebst ZinSen in HÖhe von fÜnf

prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 6. Februar 2009 zu zahlen'

lm Übrigen wird die Klage abgewiesen'

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen'

Von den Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger 65 % und die Beklagte 35 % zu tra-

gen .

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar

Der streitwert für die Berufungsinstanz wlrd auf 1'343,00 € festgesetzt'

G r t i n d e

Die zulässige Berufung hat in der sache teilwelse Erfolg

Die Bqklagte rst nach den $ 115Abs. 1 wG, $ 7 Abs. 1 stvc, s 398 Satz 2 BGB dem Grun-

de nach zur Tragung der MiÖtWagenkosten verpflichtel" Die Anspruchsh$he bestimmt sich.

nach den folgenden Erwägungen (vgl LG Rostock, urt' v' 31. August 2009 - 1 s 76/Q9 -'

juris;,LG Bielefeld, u$ u. 9. oktober 20og - 21 S 27log -, juris: AG Köln, Urt v'  1 1. Janu-

ar 2010 - 268 C 145/08 -, juris): I , :

Na6n $ 249 Abs. z satu 1 BGB sirrd die erfordertichen Mietwagenkosten ersätzfähig' Das

sind diejenigen Kosten, die ein versiänOigei,hirtschaftlich denkender Mensch in öer Läge

des Geschädigten fÜr zweckmäßig und notwendig halten darf' von mehreren auf dem örtlich

retevanten Marrt erhältlichen Tarifen darf er grundsätzlich nur den günstigeren wählen' Die

Beweistast für die Erforderlichkeit der Kosten trägt der Gläubiger (BGH, Urt. v' 14' Oktober

2008 - vl zR 308/07 -, juris Rn. 9 m. w. N zur ständigen Rechtsprechung)'

Mietwagerrkosten sind grundsätzlich obiektiv erforderlich, soweit der Rechnungsbetrag dem

durchschnit l ichen Normattarif  zuzüglich einer Erhöhung beivorl iegen unfal lspezif ischer Kos-

tenfaktoren entspricht (vgl. BGH, Urt. v, 14. oktober 200s - vl zR 308i07)' Die angefochtene

Entscheidung gibt insofern konkreten Anlass zu Zweifeln an der Richtigkeit der entschei-

dungserheblichen Feststel lungen zur Höhe dieses Normaltarifs gemäß S 529 Abs' 1 Nr' 1
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ZPO, wobei es genügt, dass sich diese Zweifel auf Grund gerichtskundiger Tatsachen erge-

ben (BGH, Uft v. 9. März 2005 - Vl l l  ZR 266/03 -, iuris Rn. 13).

Der Normalpreis kann auf der Grundlage von Lislen geschätzt wefden, solange nicht anhand

konkreter Tatsachen Mängel der betreffenden Schätzungsgrundlage aufgezeigt werden, die

sich auf den zu entscheidenden Fall  auswirken (vgl BGH, Urt. v, 14, Oktober 2008 - Vl ZR

309/07 -. juris Rn. 19 ff.  m. w. N. zur ständigen Rechtsprechung). Dabei ist das Gericht nicht

an die Listenwerte gebunden, sondern kann diese als Ausgangspunkt seiner Betrachtungen

wählen und Korrekturen vornehmen. Bei der Prtlfung der Wirtschaftlichkeit ist grundsätzlich

das Preisniveau an dem Ort maßgebend, an dem das Fahrzeug angemietet und übernom-

man wird (vgl BGH, Urt. v. 11. März 2008 - Vl ZR 164107 -, juris Rn. 11).

lm Falle der Anmietung über mehr als eine Woche ist der eintretende Spareffekt zugunsten

des Mieters zu berücksichtigen. Denn in den Tagespreisen sind Aufwendungen kalkuliert, die

bei tangfristiger Anmietung bereits mit der Miete für den ersten Teilabschnitt abgegolten sind.

lm Rahmen des $ 287 ZPO ist es insoweit nicht zu beanstanden, den Normaltarif unter Be-

rucksichtigung der günstigeren Tarife für einen längeren Anmietungszeitraum und damit hier

nach antei l igen Wochenpreisen zu schätzen (vgl. BGH, Urt. v. 11. Mätz 2008 - Vt ZR 164107

-, juris Rn. 26). ln Ausübung dieses Schätzungsermessens sieht es die Kammer bei einer

Anmietzeit von einer Woche und mehr als im Regelfal l  sachgerecht an, die Schätzung auf

der Grundlage antei l iger Wochenpreise vorzunehmen. Nebenl<osten wie Zustel l- und Abhol-

kosten sind erstattungsfähig, soweit sie erforderlich waren (vgl. BGH, Urt. v. 25 Okto-

ber 2005 - Vl ZR g/05 -, juris Rn. 14; OLG Köln, Urt. v. 3. März 2009 - 24 U 6108 ^, juris

Rn. 12) Insbesondere können auch die Kosten für die Winterreifen erstattungsfähig soin.

Zwar trifft den Autovermieter die Pflicht, dem Mieter ein verkehrssicheres Fahzeug zur Ver-

fügung zu stellen, zu welchem in den Wintermonaten auch Winterbereifung gehört. Es ist

aber nicht ohne Weiteres davon auszugehen, dass die Kosten fiir die Ausstattung mit Win-

terreifen als Preisbestandteil des Normaltarifs anzusehen sind, Vielmehr ist es Sache des

Autovermieters und l iegt in seinem kalkulatorisohen Ermessen, ob er die durch die Vorhal-

turrg von Winterreifen begründeten Mehrkosten bei der Preisgestaliung als Preisbestandteil

des Normaltarifs berücksichtigt oder - wie vorliegend - Zusatzkosten ftlr Winterreifen in

Rechnung stel l t ,  wenn sie tatsächlich in Anspruch genommen worden sind (LG Bonn, Urt. v.

26. Juni 2009 - 15 O 7/09 -, juris Rn. 44; LG Braunschweig, Urt, v. 13. Januar 2009 - 7 S

93/08 -, juris Rn. 68).

Besonderheiten eines Tarifs können einen gegenüber dem Normaltarif  höheren Preis recht-

fert igen, wenn sie auf Leistungen des Vermieters beruhen, die durch die besondere Unfal lsi-

tuation veranlasst und infolgedessen zur Schadensbehebung nach S 249 BGB erforderl ich

Gl
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sind, Inwieweit dies der Fall ist, kann ehenfalls gemäß S 287 ZPO geschätzt werden, Dabei

ist es nicht erforderlich, die Kalkulationsgrundlagen des konkreten Anbieters im Einzelnen

betriebswlrtschaftlich nachzuvollziehen. Vielmehr kann sich die Prüfung darauf beschränken,

ob spezifische Leistungen bei der Vermielung an Unfallgeschädigte allgemein eirren Auf-

schlag rechtfertigen, wobei auch ern pauschaler Aufschlag auf den Normaltarif in Betracht

kommt (BGH, Urt, v. 24. Juni 2008 - Vl ZR 234/07 -, juris Rn 15; Urt. v. 23. Januar 2OO7 -

Vl ZR 243105 *, juris Rn. 7 f ;  Urt. v. 14. Februar 2006 - Vl ZR 126105 *, juris Rn. 5). Die

Darlegungs- und Beweislast für die Frage, ob derAufschlag auf einen günstigeren Normalta-

rif wegen konkreter unfallbedingter Mehrleistungen des Vermieters objektiv zur Wiederher-

stel lung erforderl ich im Sinne des $ 249 BGB war, trägt dabei nach al lgemeinen Grundsät-

zen der Gläubiger, da es sich um Voraussetzungen für die Höhe des Schadensersatzan^

spruchs handelt (BGH, Urt, v. 14. Februar 2006 -Vl ZR 126/05 -, juris Rn. 6). Der Gläubiger

hat insoweit unfallbedingte Mehrleistungen und Mehrkosten des Vermieters darzulegen, die

in die Kalkulation eingeflossen sind und den erhöhten Tarif allgemein rechtfertigen (BGH,

Urt. v. 14. Februar 2OQ6 * Vl ZR 126105 -, juris Rn. 6; Urt. v. 11. Mäz 2008 - Vl ZR 164107

-, juris Rn. 18). Unfallspezifische Kostenfaktoren l<önnen insbesondere die Vorleistung, die

fehlende Sicherheit und damit das Ausfal lr isiko, der Zeitpunkt der Anmietung außerhalb Übli-

cher Geschäftszeiten, ein erhöhter Venvaltungsaufwand sowie - wegen der fehlenden Plan-

barkeit einer unmittelbaren Anschlussvermietung - die regelmäßig zunächst unbekannte,

jedenfal ls aber mit Unsicherheiten verbundene Dauer der Vermietung sein. Al lenfal ls in ge-

ringem Maße wirken sich der fehlende Vorlauf bei der Anrnietung und die erforderliche Fahr-

zeugvorhaltung aus, weil  derart ige Umstände bereits in al lgemeinen Tarifen zum Tragen

kommen.

Auf den objektiv erforderlichen Betrag kommt es nicht an, wenn dem Geschädigten unter

Berücksichtigung seiner individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten ein wesentl ich

günstigerer als der tatsächlich gewählte Tarif  in der konkreten Situation nicht zugänglich war.

Die vereinbarte Miete ist dann zu erstatten. Beweisbelastet ist auch insoweit der Gläubiger.

Dabei muss ein wirtschaftlich denkender Geschädigter nach der Höhe des Tarifs fragen und

sich bei Zweifeln an der Angemessenheit naclr günstigeren Tarifen €rkundigen (vgt. BGH,

Urt. v. 11. Mä22008 - VII ZR 164107 -, juris Rn. 15; Urt. v, 14. Oktober 2008 - Vl ZR

308/07 - juris Rn. .12 ff.). Schert er sich demgegenüber - eiwa weil er von der Kostentra-

gungspfl icht des Gegners ausgeht - nicht um die Kosten des Ersatzwagens, wird er den Ob-

l iegenheiten eines wirtschaft l lch denkenden Geschädigten nicht gerecht. Die über den objek-

t iv erforderl ichen Betrag hinausgehenden Kosten gehen dann nicht zu Lasten des Schädi-

gers. Gegen die Zugänglichkeit eines günstigeren Tarifes kann aber insbesondere die Dring-

\\chkeit der Anmietung sorechen (vgl. BGH, Urt. v, 14. oktober 2aa] -VI ZR 308/07 - juris

,e--:'- 12 ff.)

q
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Der objektiv erforderriche Betrag kann auch dann offen breiben, wenn dem Geschädigten in

der konKreten situation ein g{rnstigerer (Normar-)Tarif ohne weiteres zugänglich war' Mit der

VereinbarungdesteurerenTari fesverstößterdanngegendieihmob| iegendeSchadenmin-

derungspfricht nach s 254 Abs. 2 BGB, sOdass nur der geringere Betrag zu ersetzen ist (vgl'

BGH, Urt. v' 11' Mäz 2008 - Vll zR 164|07-, juris Rn. 15; Urt. v' 14. oktober 2008 - Vl zR

308/07- ju r isRn '12 f f , ) .Beweisbe las te th ie r fü rderSchu ldner ,Dabe ikannwiederumdie

Dringrichkeit gegen eine reichte Zugängtichkeit sprechen (vgr' BGH' urt' v' 16' septem-

ber 2008 - Vl ZR 226107 -' juris Rn' 10)'

Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen steht dem Kräger ein 'ber die oblektiv

edorderrichen Kosten hinausgehender Ersatzanspruch nicht zu. Zwar erforgte die Anmietung

bereits am Morgen nach dem unfa*tag. Andererseits ereignete sich der unfall in Dreieich'

der Geschädigte wohnte in Dreiei"r, 'lo t]**".1':,:,':n""noeug 
auch tatsächlich in Neu-

rsenburg an, sodass in der näheren umgebung ien,eirs eine Mehrzahr von Autovermietungs-

unternehmen ohne Weiteres erreichbar waren'

Andererseits hat die Bekragte nicht hinreichend dargetan, ein günstigerer Tarif sei ohne wei-

teries zugängricn gewesen. Hiezu genügt insbesondere nicht die Vorrage der Internet-

Angebote uon..' r"uruar 200g \Br.222if. d. A.)' zUmat diese eine nicht unbeträchtriche Vor-

arsbuchungszeiten aufweisen. Der Geschädigte war im vorliegenden Fate zudem ar"rch

nicht geharten, die Anmietung, etwa durch den Einsatz einer Kreditkarte' zunächst selbst zu

f inanzieren.DieInternet.Angebotesehenjedoch-soweiteineFät l igkei tderMietedaraus

uberhaupt hervorgeht (etwa: Bl' 225f' d' A') - eine Vorauszahlung vor '

Daher kommt es auf die objektiv erforderrichen Kosten zur AnmietUng eines Fahrzeuges an'

diesich-wieausgeführt_nachdemNorma|tar i fzuzügl icheinemetwaigenpauschalenAuf.

schlag bestimmt'

Auf der Grundrage der obigen Ausführungen ist hier der Normartarif nach dem 1'f-fachen

wochenpreis zu bestimmen^ Maßgeb'ch ist -. r.rnabhängig vom unfarort - das preisniveau

an dem ort, wo nach dem unfa, der Ersatzwagen benötigt wird. Mangers abweichender An-

hartspunkte ist hier davon auszugehen, dass dies 63263 Neu-lsenburg ist, wo die Anmietung

erfolgte.

Zur Ermit'ung des Normaltarifes werden in der Rechtsprechung verschiedene Listen heran-

gezogen:
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Normaltarif für 1Bf7 Wochen;

Versicherung für 18/7 Wochen jedoch,

nicht mehr als der Monatsbetrag:

\Mnterrelfen für 18 Tage:

ZustellJAbholkosten:

ANI\IALTSKANZLEI
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Teilweise wird zur Bestimmung des Normaltarifs auf den Schwacke-Automietpreisspiegel

2007 (als Schätzgrundlage zuletzt gebil l igt: BGH, Urt v. 11. Mäa 2008-Vl ZR 164107 -,

juris Rn, I m. w. N.) zurückgegriffen. Dieser weist verschiedene statistische Werte aus" Der

dort unter anderem ausgewiesene Modus bezeichnet den am häufigsten genannten Wert.

Hieraus lässt sich nach Ansicht der Kamfuer auf den Normaltarif jedoch nicht schlleßen. Ei-

nerseits körrnen auch der höchste oder der niedrigste Preis am häufigsten, andererseits ver-

schiedene Preise gleich häufig genannl sein Geeigneter erscheint daher die Heranziehung

des arithmetischen Mittels. Dieses ist allerdings sehr empfindtich gegenüber Ausreißern.

Auch der nahe Mittelwefi, als derjenige real genannte Betrag, der dem Mittel arn nächsten

liegt, beseitigt diese Unzulänglichkeiten nicht und kann sogar zufäll ig auf derselben Seite des

Mittelwerts l iegen wie ein Ausreißer und dadurch das Ungleichgewicht noch verstärken. ln-

soweit ist der Median in der Regel der für dle Schätzung aussagekräftigste Wert. Dieser be-

zeichnet den Wert, der in der Mitte einer geordneten Zahlenreihe liegt: die Hälfte der ge-

nannten Preise l iegt höher und die Hälfte der genannten Preise l iegt niedriger. lm Falle einer

geraden Siichprobengröße ergeben sich dabei zwangsläufig zwei Median-Werte (Median 1

und Median 2), die dann arithmetisch zu mitteln sind. Auf dieser Grundlage ergiht sich für

das angemietete Fahrzeug der Gruppe 5 im Postleitzahlenbereich "632..." ein Median von

544,50 € ftrr den Wochentarif.

Bei den Nebenkosten erscheint es angemessen, die Kosten der Haftungsfreistellung für die

1g/7^wöchige Anmietung auf den Betrag für eine 1-monatige Anmietung zu begrenzen,

selbst wenn die Mietdauer bei Abschluss des Vertrages noch nicht feststeht, denn das Haf-

tungsrisiko ist bei gleicher Mietzeit nicht davon abhängig, ob die Mletzeit bereits zu Beginn

feststand. Auch für die Nebenkosten bildet der Median eine in gleicher Weise geeignete

Schätegrundlage.

Danach ergibt sich folgende Berechnung'

(544,50 €A/t/oche)

(150,85 €Af/oche, 677 ,10 €/Monat)

(11,90 f lTag)

(25,00 €/Strecke)

1 . 4 0 0 , 1 4  €

387,90 €

214,20 €

50,00 €

Andere Gerichte ziehen zur Bestimmung des Normaltarifs den Marktpreisspiegel Mietwagen

Deutschland 200g des Fraunhofer-lnstituts heran (als Schätzungsgrundlage zuletzt herange-

zogen: Hans. O[G Hamburg, ur1,  v.  15.  Mai 2009 -  14U 175108-,  jur is Rn" 10 und 16; Thür.

OLG, Urt. v. ?7 . November 2008 - 1 U 555/07 -, juris Rn' 21 f ; OLG Köln, Urt v' 10' Okto-
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ber2008-6  U  115 /08 - ,  j u r i s  Rn .  f  f f , ;  OLG München ,  U r t .  v .25 .  Ju l i  2008 -  10  U  2539 /08 -

juris Rn 33). Danach ergibt sich für ein Fahzeug der Gruppe 5 im Postleitzahlenbereich

,,63..." folgende Berechung:

S . 87  i 89

Normaltarif einschließlich Versicherung ir

und Winterreifen für 1817 Wochen: 714,24 €

ZustellJAbholkosten: 50,00 €

(277,76 €A/Voche)

(25,00 €/Strecke)

Zur Ermittlung des Normaltarifes sind beide Listen in Betracht zu ziehen (LG Rostock, Urt. v.

31. August 2009 - 1 S 76/09 -, Juris: LG Bielefeld, Urt. v. 9. Oktober 2009 - 21 S 27109',

juris; AG Köln, Urt. v 11 Januar 2}rc - 268 C 145/08 -, juris), Soweit die Kammer bislang

die Heranziehung tedigl ich einer dieser Erheburrgen für ausreichend erachtet hat, hält sie an

dieser Rechtsprechung nicht fest.

Hinsichtlich beider Listen besteht nämlich der Verdacht der Unschärfe. Dieser ergiht sich

bereits aus der erheblichen Abweichung der Werte. Hinzu treten methodische Schwächen

beider Erhebungen. So war etwa bei der Datenerhebung zum Schwacke-Automietpreis-

spiegel den befragten Autoverrnietungsunternehmen der Zweck der Recherche bekannt ge-

geben worden, woraus sich die Möglicht<.eit der Manipulation zugunsten der Autovermieter

ergibt, Unbeachtl ich ist demgegenüber, ob Mietwagenunternehmen den von der Liste vorge'

gebenen Rahmen bei der Preisgestaltung ausschöpfen und sich schon deshalb bei einer

Folgeerhebung ein höherer Durchschnittspreis ergibt, Denn der Grund für die Herausbildung

des (tatsächlichen) Normaltarifes ist altenfalls wettbewerbsrechtlich von Bedeutung. Die Er-

hebung des Fraunhofer-lnsti tutes weist für die relevanten Gebiete demgegenüber eine ge-

ringe Stichprobengrößen aus und enrueiteft deshalb die Auswertung auf die deutlich größe-

ren zweistelligen Postleitzahlgebiete. Für den Normaltarif auf dem örtlich€fl Markt ist diese

Datengrundlage mit größeren Unschärfen verbunden. Zudem beruht die Erhebung auf einer

Vorbuchurrgsfr ist von einer Woche, also nicht der sofort igen Anmietung. Schtießlich wurde

die Erhebung durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft f inanziert, sodass der

Eindruck nicht von der Hand zu weisen ist, bereits die Auswahl der Erhebungsmethode

könnte von dieser Finanzierung beeinflusst sein. Insgesamt besteht deshalb die Möglichkeit,

die Werte könnten zu Gunsten der Versicherungswirtschaft vom tatsächlichen Norrnaltarif

abweichen.

Letztl ich verbleibt es für beide Listen bei der Möglichkeit der Ungenauigkeit,  wobei die Werte

des Schwacke^Automietpreisspiegels 2007 im Zweifelzu hoch, die von dern Fraunhofer-

Institut für 2008 ermittelten dagegen zu niedrig sein dürften. Konkrete Fehler wie etwa tat-

sächliche Fatschangaben der befragten Mietwagenunternehmen, die tatsächliche Auswahl



23, t82 !281,2  15 :54 -G ANI,,IALTSKANZLE]

- 8 -

einer der Versicherungswirtschaft gÜnstigen Erhebungsmethode oder das tatsächliche Ab-
weichen der Erhebungen von den Marktpreisen sind demgegenüber nicht festzustellen. Die
Kammer sieht deshalb irn Grundsatz in beiden Listen geeignete Schätzgrundlagen. Beieiner
Gesamtschau beider Werte und der erheblichen Differenz wie auch der weiteren Umstände
ist die Kammer letztlich mit der im Rahmerr des $ 287 ZP}erforderlichen Sicherheit davon
Oberzeugt, dass der tatsächlich€ Normaltarif zwischen beiden Tabellenwerten lieot.

lm Ergebnis schätä die Kamnrer im konkreten Fall den Normaltarif einschließlich versiche-
rung und Winterreifen auf 1.350.00 € - der rechnerische Mittelwert beträgt 1.g8g,24€ - zu-
züglich weiteren Nebenkosten von 50.00 €.

Der Eirrholung eines Sachverständigengutachtens bedarf es bei dieser Sachlage gemäß
S 287 ZPO nicht (vgl. BGH Urt. v. 14. oktober 2008 - Vt zR 3oaioz -, juris Rn. 24). tm übri-
gen stünden auch einem gerichtlich beauflragten Sachverständigen regelmäßig keine besse-
ren ErkenntnismÖglichkeiten offen, die eine bessere oder realistischere Ermitgung der Miet-
wagenkosten zum Unfallzeitpunkt enruarten lassen würde. Denn für den hier maßgeblichen in
der Vergangenheit l iegenden Zeitraum kann eine Ermittlung nur anhand der bereits erhobe-
nen Daten ermittelt werden. Dies ist bei der Erstellung des Schwacke-Automietpreisspiegels
und des Marktspiegels des Fraunhofer-lnstituts geschehen (LG Bielefeld, Urt. v. 9. Okto-
b e r 2 0 0 9 - 2 1  S 2 7 1 0 9 - ,  j u r i s R n . 2 6 f . ;  A G K ö l n , U r t . v .  1 1  J a n u a r Z O | O _ 2 6 g C  1 4 S t O e - .
ju r is  Rn.  12) .

Ein pauschaler Aufschlag auf den Normaltarif wegen unfallbedingter Besonderheiten kanrr
hier mit 10 % vorgenommen werden (S 287 ZPO). Hierfür sind folgende Faktoren maßge-

bend: Der Geschädigte benötigte das Fahzeug kuzfristig und zahlte weder im Voraus noch

stellte er dem Kläger eine Sicherheit in Höhe der voraussichtl ichen Miete, sodass der Kiäger

die Vermietung vorfinanzieren und das Ausfallrisiko zu tragen hatte. Die Auswirkung dieser

Umstände auf die Tarifkalkulation l iegt auf der Hand- Auch bedeuten die edorderliche Zah-

lungsüberwachung und Forderungsdurchsetzung einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.

Der Geschädigte - und damit hier der Kläger - muss sich grundsätzlich im Wege der Vor-

teilsausgleichung ersparte Eigenaufwendungen anrechnen lassen. Eine sorche Anrechnung

kann hier aber unterbleiben, well der Geschädigte ein klassenniedrigeres Fahrleug anmiete-

te,

S . g E |  8 9
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Es ergibt sich nach alledem folgende Berechnung;

NormaJtarif einschließl ich
Versicherung und Winterreifen:
pauschaler Aufschlag von 10 %:
Zustell-iAb h olkosten :
Summe

1.350,00  €
'  13s ,00  €

50,00 €

1 ,535,00  €

Der danach bestehende Ersatzanspruch in Höhe von 1.535,00 € ist durch die Zahlung von
1'060,00 € teilweise erfÜllt, sodass der Kläger mit Erfolg noch Zahlung weiterer 475,00 € be-
anspruchen kann.

Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten uber dem Basiszinssatz hieraus stehen dem Kläger
aus $$ 291,2a8 Abs. 1 BGB, ss 261 Abs 1,zs3Abs, 1 BGB und entsprechend s 187 BGB
seit dem 6 Februar 20Qg zu, nachdem die Klage der Bektagten am 5. Februar 2009 zuge-
stellt worden ist (Bl. 205 R d. A ). Tatsachen, die einen früheren Eintritt des veauges und
damit einen früher beginnenden Zinsenslauf aus SS zes Abs. 1, 2g6 BGB rechtfertigen könn-
ten' sind weder vorgetragen noch sonst ersichtl ich. lnsbesondere hat die Mahnung des Ge-
schädigten durch den Kläger nicht auch die Beklagte in Zahlungsverzug setzen können.
Auch sind keine Tatsachen vorgetragen oder sonst ersichtlich, nach denen ein höherer als
der gesetzliche Zinssatz gerechtfertigt wäre. Der gesetzliche Zinssatz bestimmt sich hier
nach $ 288 Abs. 1 BGB und nicht nach $ 288 Abs. 2 BcB, weil cler Kläger keine Entgett-
sondern ein e Schadensersatzforderun g geltend m acht_

Die Nebenentscheidungen folgen aus SS 92 Abs. 1, 97 Abs. l Zpo und g 708 Nr. 10,711,
713 ZPO.

Die Streitwertfestsetzung beruht auf $ 47 GKG, $ 3 ZPO.

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des $ 543 Abs. 2ZPO nicht vor-

liegen. Insbesondere erfordeft auch die Srcherung einer einheitlichen Rechtsprechung nicht

eine Entscheidung des Revisionsgerichts, da die von der Kammer vorgenommene schät-

zung yon dem Revisionsgericht nur eingeschränkt überprüft werden kann, sich aber in dem

von der s{ändfuen Rechbprechung des Bundesgerichtshofs eröffneten Rahmen (vgl. BGH'
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